
 
  

 
  

  

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 6 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 

 

 

BESCHLUSS 
 

Neben dem Sparkassen-Prüfungsverband als gesetzlich vorgeschriebenem Abschlussprüfer wird die 

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht, den 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß 

§ 1 der Prüfungsordnung für Sparkassen, Anlage zu § 24 Sparkassengesetz, bestellt. 

 

 

BEGRÜNDUNG 
 

Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH wurde von der Hauptversammlung der Erste Group Bank AG 

2022 zum zusätzlichen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht, den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 bestellt. 

 

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Erste Group Bank AG hat während des Geschäftsjahres 

2023 unter anderem regelmäßig die Unabhängigkeit der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, 

insbesondere im Hinblick auf die für die Erste Group erbrachten zusätzlichen Leistungen 

(Nichtprüfungsleistungen), gemäß § 63a Abs 4 Z 4 BWG geprüft und überwacht. 

 

Nach Erörterung der Gefahren für die Unabhängigkeit der PwC Wirtschaftsprüfung GmbH sowie der 

Vorlage einer Unabhängigkeitserklärung gemäß § 270 UGB durch die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 

hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat die Erneuerung des Prüfungsmandats der PwC 

Wirtschaftsprüfung GmbH als zusätzlichen Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und 

Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

empfohlen. 

 

Im Geschäftsbericht der Erste Group für das Geschäftsjahr 2023 sind die von den Abschlussprüfern 

der Erste Group Bank AG und deren Tochterunternehmen für das Berichtsjahr 2023 verrechneten 

Honorare ersichtlich. Die dort angegebenen Honorare von PwC beinhalten sowohl Leistungen der 

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH als auch von Gesellschaften des PwC-Netzwerks. 

  


